
Rekrutenprüfungen

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Die Berner Woche

Band (Jahr): 30 (1940)

Heft 45

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-649057

PDF erstellt am: 27.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-649057


1121 Str. 45

»icfrutenprüfungen
Stänberat unb Stationalrat haben in ber leßten Seffion

ber Punbesoerfammlung ber Porlage bes ©ibgenöffifcßen SRili»

iärbepartementes über bie SBiebereinfüßrung ber
päbagogifcßenSlefrutenprüfungen enbgüitig 3m
geftimmt. ©ana glatt ging bie Sache aroar nicht; benn es gab aucb

©egner ber Steuerung, bie ficb gana befonbers ben Stanbpunft
au eigen machten, ber Punb mifcße firf) mit ben päbagogifcben
Siefrutenprüfungen in ein ©ebiet ein, bas ureigenfte Domäne
ber Kantone fei, eben ins ©ebiet ber Päbagogif, ber Schule.

23er oor mehr als 25 3ahren bie früher üblichen päbago=
gifchen Siefrutenprüfungen noch mitgemacht hat — fie fanben
an ber Stefrutierung felbft ftatt — roeiß, baß bamals geprüft
mürben: ßefen, Puffaß, Slecfmen unb Paterlanbsfunbe. Die in
ben Sloten 1, 2, 3 ausgebrücften ©rgebniffe mürben im Dienft»
bücbtein eingetragen unb ber Slefrut erhielt bamit eine 2lrt
„miffenfchaftliche" Pbftempelung über bie er ficb bann fpäter
oft roenig freuen tonnte. Die Sloten mürben überbies aufam*
mengeftellt, au Durchfchnitten oerrechnet unb eine tantonale
Stanglifte aeigte, mie gefrfjeit ber Perner unb mie bumm ber

mar. Daß folcße Prüfungen bas Präbifat „päbagogifch"
Eaum oerbienten, marb auch bènjenigen ©inficßtigen inné, bie

firf) gemöhnlich nicht mit Unterricht unb ©raiefmng au befaffen
haben.

SRit bem Ausbruch bes 23elttrieges 1914—1918 fielen bie
päbagogifcben fRefrutenprüfungen bahin — fie finb nach Kriegs--
fchluß nicht mehr eingeführt roorben unb als bann oor menig
Sahren ber Stuf nach ihrer SBiebereinfeßung immer bringlicher
mürbe, bacfjte man an oerantmortlicher Stelle feinen Pugen»
blict an ihre alte gorm. Das ©ibgenöffifcße SRilitärbepartement
beauftragte oielmeßr einen befonbers grimmigen ©egner ber

früheren päbagogifcben Siefrutenprüfungen, ben Perner Schuh
infpeftor Karl 23ürEi, bamit, bie grage ber SBiebereinfüßrung
ber Schulprüfung unferer Siefruten 3U löfen.

©s mürbe au meit führen, ben SBerbegang ber neuen Prü»
fungsart au fchilbern. 23ir begnügen uns, feftauftellen, baß eine

gorm gefunben morben ift,'bie ben ©rfenntniffen über neuaeih
liehen Unterricht unb ©raiefmng Stecfmung trägt. Das Perbienft,
bie nicht leichte Pufgabe au einem guten unb auch ben ffßäb=

agogen befriebigenben ©nbe geführt au haben, gebührt oor
allem Scbulinfpeftor K. Pürfi.

23orin beftehen nun bie neuen päbagogifcben Siefruten»
Prüfungen?

Sunächft muß gefagt fein, baß fie nicht mehr oor, fonbern
mährenb ber Stefrutenfcßule burchgeführt roerben. Die Prü»

füng aerfällt in eine fchriftliche unb eine miinbtiche Prüfung.
Die fchriftliche Prüfung roieberum umfaßt bie Pbfaffung eines

Puffaßes unb eines Priefes. Dabei mirb betont, baß im ®egen=

faß aur alten Prüfung, bei ber oft ber gehler gemacht mürbe

Dhemen au ftellen,'bie ben jungen SRann in einen ihm oöllig
unbefannten ©ebanEenEreis oerfeßten, heute ber ©runbfaß
gelte: „Der Slefrut foil aus ber SBelt heraus fchreiben, in ber

er baheim ift." Das Puffaßtßema foil alfo möglichft bem ©r«
lebnisEreis bes Siefruten entfprechen. 21ls ©rgänaung mirb
ferner bie Pbfaffung eines Priefes oerlangt, bas in ber Höflich»
Eeitsform, eine Eurae SRitteilung, Pnfrage ober einen Auftrag
3um ©egenftanb hat. gür beibe Arbeiten, 33rief unb Puffaß,
mirb ben fRefruten aufammen eine Strothe eingeräumt. Die
Peroertung ber Arbeiten richtet fich in erfter Pinie nach 3nhalt
unb Pusbrucfsfäfngfeit.

Die m ü n b l i ch e Prüfung mirb mit ©ruppen oon fünf
bis ferfjs Stefruten burchgeführt. Stach bem für bie Durchführung
ber Siefrutenprüfungen aufgehellten Slegulatio (1938) foil bie
Prüfung einer ©ruppe (Dauer 35 SRinuten) folgenben Serlauf
nehmen:

„Pusgeßenb oon irgenb einer, bem geiftigen ©efießtsfreis
ber Prüflinge naheliegenben grage aus bem Plltag, aus ihrem
Perufe, aus Seitereigniffen, namentlich auch aus bem aftuellen
©emeinfchaftsleben in ©emeinbe, Kanton unb Punb, finb in
beliebiger Steihenfolge g e o g r a p h i f ch e, roirtfrfjaft»
l i ch e, g e f ch i ch 11 i ch e unb oerfaffungsfunbliche
Dinge in ben Kreis ber Pefprecßrotg einaubeaiehen, alles mög»
lichft im Sufammenhang mit ber Hauptfrage, fobaß ber Prit»
fungsgang ein abgerunbetes ©anaes bilbet." Unb roeiter:
„Die Siefruten finb nicht ber Sleihe nach au befragen."

Die Siefrutenprüfung ift fomit fein ©ramen mit Pbfragen
beftimmter Datfachenfenntniffe, fonbern ein Prüfmtgsgefpräcb
mit allen Prüflingen augleirf), ein SReinungsaustaufch, mobei
bem Prüfenben bie nicht leichte Pufgabe aufällt, ben ©ang ber
Prüfung fo au leiten, baß alle bie bereits genannten ©ebiete
einbeaogen merben. SBoßl mill man über bie Kenntniffe ber
Siefruten einen ©inblicf geroinnen; bas Hauptgeroicßt aber liegt
auf Überlegung, Prüfung ber Urteilsfraft, ©rfennen oon be-

ftehenben Problemen unb auf Urteilsbilbung.
©ine berartige Prüfungsform ift nicht einfach. <Sie erfor»

bert oon ben Prüfenben (©sperten) genaue unb meithlicfenbe
Porbereitung unb mährenb ber Prüfung — bie nebenbei ge=

fagt im Dialeft erfolgt — große ©eroanbtbeit. ©ine noch febroie»

rigere Prbeü aber hatte ber Dbereçperte ber Slefrutenprüfun»
gen au oollbringen: bie Pustefe ber einaelnen ©sperten.

gür bie Siefrutenprüfungen bes 3ahres 1940 mürbe bas
ganae ©ebiet ber Scßroeia in fieben Prüfungsfreife eingeteilt,
bie je brjei bis feeßs Pkffenpläße umfaffen. ©in Kreiserperte
Übermacht unb organifiert bie Prüfungen feines Kreifes. 3ebem
SBaffenplaß fteßt ein fog. 1. ©jperte oor. Die gefamten Prü»
fungen unterließen bem eibgenöffifeßen Dbererperten.

Die päbagogifcßen Siefrutenprüfungen finb heute mieberum
ein Peftanbteil ber gefamten Slefrutierung unferer Prtnee ge=

morben. SBenn fie auch roeiterßin im Sinn unb Seift ihres
Schöpfers bureßgefüßrt merben, bann barf man ihnen freubig
auftimmen. Sie roerben firf) beftimmt für unfer Scßulroefen, oor
allem aber für bie nationale ©raießung unferer 3ugenb nur
förbernb ausroirfen. .K.

©ic afc^graitc «^ofe
Sie mar eigentlich nicht afeßgrau, aber „afeßgrau" mar ein

Pusbrucf meines Paters. SRein Papa mar ßeßrer; menn er
einen Schüler etmas gefragt mjb eine falfcße Pntroort befam,
bann fagte mein Pater immer, baß es afeßgran fei, ficb mit
folcßen Daugenicßtfen ßerumfcßlagen au müffen. Plenn ber
Pater mit einem Kollegen über politifcße Dinge bisfutierte,
brauchte er feßr oft ben Slusbrucf oon „afeßgrauer Politif unb

Proteftion", oon „afeßgrau hoben steuern", „afeßgrauer Per»
feßroenbung oon Staatsgelbern" ufm. 3n unfern Kinberge»
ßirnen prägte fieß bas SBort ein, als märe es in Stein gemeißelt
morben. Daher muß ich nun oon ber „afeßgrauen Hofe" eraäß»
ten, bie gar nicht afeßgrau, fonbern hechtgrau ausfaß. Sie mar
übrigens nicht mehr neu. SBie es in finberreießen gamilien
eben oorfommt, fo mar bie Hofe ber Drabition roegen aus
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Rekrutenprüsungen
Ständerat und Nationalrat haben in der letzten Session

der Bundesversammlung der Vorlage des Eidgenössischen Mili-
tärdepartementes über die Wiedereinführung der
pädagogischen Rekrutenprüsungen endgültig zu-
gestimmt. Ganz glatt ging die Sache zwar nicht? denn es gab auch

Gegner der Neuerung, die sich ganz besonders den Standpunkt
zu eigen machten, der Bund mische sich mit den pädagogischen
Rekrutenprüsungen in ein Gebiet ein, das ureigenste Domäne
her Kantone sei, eben ins Gebiet der Pädagogik, der Schule.

Wer vor mehr als 25 Iahren die früher üblichen pädago-
gischen Rekrutenprüsungen noch mitgemacht hat — sie fanden
an der Rekrutierung selbst statt — weiß, daß damals geprüft
wurden: Lesen, Aufsatz, Rechnen und Vaterlandskunde. Die in
den Noten 1, 2, 3 ausgedrückten Ergebnisse wurden im Dienst-
büchlein eingetragen und der Rekrut erhielt damit eine Art
„wissenschaftliche" Abstempelung über die er sich dann später
oft wenig freuen konnte. Die Noten wurden überdies zusam-
mengestellt, zu Durchschnitten verrechnet und eine kantonale
Rangliste zeigte, wie gescheit der Berner und wie dumm der

war. Daß solche Prüfungen das Prädikat „pädagogisch"
kaum verdienten, ward auch denjenigen Einsichtigen inne, die
sich gewöhnlich nicht mit Unterricht und Erziehung zu befassen

haben.
Mit dem Ausbruch des Weltkrieges 1914—1918 fielen die

pädagogischen Rekrutenprüsungen dahin — sie sind nach Kriegs-
schluß nicht mehr eingeführt worden und als dann vor wenig
Iahren der Ruf nach ihrer Wiedereinsetzung immer dringlicher
wurde, dachte man an verantwortlicher Stelle keinen Augen-
blick an ihre alte Form. Das Eidgenössische Militärdepartement
beauftragte vielmehr einen besonders grimmigen Gegner der

früheren pädagogischen Rekrutenprüsungen, den Berner Schul-
inspektor Karl Bürki, damit, die Frage der Wiedereinführung
der Schulprüfung unserer Rekruten zu lösen.

Es würde zu weit führen, den Werdegang der neuen Prü-
fungsart zu schildern. Wir begnügen uns, festzustellen, daß eine

Form gefunden worden ist, die den Erkenntnissen über Neuzeit-
lichen Unterricht und Erziehung Rechnung trägt. Das Verdienst,
die nicht leichte Aufgabe zu einem guten und auch den Päd-
agogen befriedigenden Ende geführt zu haben, gebührt vor
allem Schulinspektor K. Bürki.

Worin bestehen nun die neuen pädagogischen Rekruten-
Prüfungen?

Zunächst muß gesagt sein, daß sie nicht mehr vor, sondern

w ährend der Rekrutenschule durchgeführt werden. Die Prü-
füng zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung.
Die schriftliche Prüfung wiederum umfaßt die Abfassung eines

Aufsatzes und eines Briefes. Dabei wird betont, daß im Gegen-
satz zur alten Prüfung, bei der oft der Fehler gemacht wurde

Themen zu stellen/die den jungen Mann in einen ihm völlig
unbekannten Gedankenkreis versetzten, heute der Grundsatz

gelte: „Der Rekrut soll aus der Welt heraus schreiben, in der

er daheim ist." Das Aufsatzthema soll also möglichst dem Er-
lebniskreis des Rekruten entsprechen. Als Ergänzung wird
ferner die Abfassung eines Briefes verlangt, das in der Höflich-
keitsform, eine kurze Mitteilung, Anfrage oder einen Auftrag
zum Gegenstand hat. Für beide Arbeiten, Brief und Aufsatz,
wird den Rekruten zusammen eine Stunde eingeräumt. Die
Bewertung der Arbeiten richtet sich in erster Linie nach Inhalt
und Ausdrucksfähigkeit.

Die mündliche Prüfung wird mit Gruppen von fünf
bis sechs Rekruten durchgeführt. Nach dem für die Durchführung
der Rekrutenprüsungen aufgestellten Regulativ (1938) soll die
Prüfung einer Gruppe (Dauer 35 Minuten) folgenden Verlauf
nehmen:

„Ausgehend von irgend einer, dem geistigen Gesichtskreis
der Prüflinge naheliegenden Frage aus dem Alltag, aus ihrem
Berufe, aus Zeitereignissen, namentlich auch aus dem aktuellen
Gemeinschaftsleben in Gemeinde, Kanton und Bund, sind in
beliebiger Reihenfolge geographische, wirtschaft-
liche, geschichtliche und versass ungskundliche
Dinge in den Kreis der Besprechung einzubeziehen, alles mög-
lichst im Zusammenhang mit der Hauptfrage, sodaß der Prü-
fungsgang ein abgerundetes Ganzes bildet." Und weiter:
„Die Rekruten sind nicht der Reihe nach zu befragen."

Die Rekrutenprüfung ist somit kein Examen mit Abfragen
bestimmter Tatsachenkenntnisse, sondern ein Prüfungsgespräch
mit allen Prüflingen zugleich, ein Meinungsaustausch, wobei
dem Prüfenden die nicht leichte Aufgabe zufällt, den Gang der
Prüfung so zu leiten, daß alle die bereits genannten Gebiets
einbezogen werden. Wohl will man über die Kenntnisse der
Rekruten einen Einblick gewinnen; das Hauptgewicht aber liegt
auf Überlegung, Prüfung der Urteilskraft, Erkennen von be-

stehenden Problemen und auf Urteilsbildung.
Eine derartige Prüfungsform ist nicht einfach. Sie erfor-

dert von den Prüfenden (Experten) genaue und weitblickende
Vorbereitung und während der Prüfung — die nebenbei ge-
sagt im Dialekt erfolgt — große Gewandtheit. Eine noch schwie-

rigere Arbeit aber hatte der Oberexperte der Rekrutenprüfun-
gen zu vollbringen: die Auslese der einzelnen Experten.

Für die Rekrutenprüsungen des Jahres 1949 wurde das
ganze Gebiet der Schweiz in sieben Prüfungskreise eingeteilt,
die je dxei bis sechs Waffenplätze umfassen. Ein Kreisexperte
überwacht und organisiert die Prüfungen seines Kreises. Jedem
Waffenplatz steht ein sog. 1. Experte vor. Die gesamten Prü-
fungen unterstehen dem eidgenössischen Oberexperten.

Die pädagogischen Rekrutenprüsungen sind heute wiederum
ein Bestandteil der gesamten Rekrutierung unserer Armee ge-
worden. Wenn sie auch weiterhin im Sinn und Geist ihres
Schöpfers durchgeführt werden, dann darf man ihnen freudig
zustimmen. Sie werden sich bestimmt für unser Schulwesen, vor
allem aber für die nationale Erziehung unserer Jugend nur
fördernd auswirken. .K.

Die aschgraue Hose
Sie war eigentlich nicht aschgrau, aber „aschgrau" war ein

Ausdruck meines Vaters. Mein Papa war Lehrer; wenn er
einen Schüler etwas gefragt uyd eine falsche Antwort bekam,
dann sagte mein Vater immer, daß es aschgrap sei, sich mit
solchen Taugenichtsen herumschlagen zu müssen. Wenn der
Vater mit einem Kollegen über politische Dinge diskutierte,
brauchte er sehr oft den Ausdruck von „aschgrauer Politik und

Protektion", von „aschgrau hohen Steuern", „aschgrauer Ver-
schwendung von Staatsgeldern" usw. In unsern Kinderge-
Hirnen prägte sich das Wort ein, als wäre es in Stein gemeißelt
worden. Daher muß ich nun von der „aschgrauen Hose" erzäh-
len, die gar nicht aschgrau, sondern hechtgrau aussah. Sie war
übrigens nicht mehr neu. Wie es in kinderreichen Familien
eben vorkommt, so war die Hose der Tradition wegen aus
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